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lungsspielraum zu einer gleichheits-
widrigen und regional unterschiedli-
chen Praxis kommen – ob die Frei-
heitsstrafe vollstreckt wird oder
nicht, liegt im Ermessen der Behör-
de –, doch stellt sich dieses Problem
auch bei allen anderen Lösungen,
insbesondere auch bei der von
P. Velten vorgeschlagenen. Die Kritik
Veltens trifft daher auch alle ande-
ren Lösungen gleichermaßen. Für
eine Vollstreckungsklausel spricht
dagegen – neben einer flexibleren
Handhabung im Einzelfall – insbe-
sondere, daß sie dem Interesse des
Opfers und den Prinzipien des Straf-
rechts in gleicher Weise gerecht
wird. Im Interesse des Opfers kann
es liegen, zumindest Strafe für den
Täter auszuschließen, dennoch
bleibt die Staatsanwaltschaft als An-
klagebehörde an das Legalitätsprin-
zip gebunden. Es kommt zu einer
Verurteilung, die Tat wird geahndet.

Fazit

Mit dem Inkrafttreten des 33.
Strafrechtsänderungsgesetzes ist nun
endlich ein erster, großer Schritt in
Richtung einer Sexualstrafrechtsre-

form getan. Leider hat es der Gesetz-
geber – zumindest im Augenblick –
versäumt, weitere Schritte vorzuse-
hen: die Einführung einer Voll-
streckungsklausel wäre angesichts
der Zwei-Jahres-Grenze in § 177 III
StGB n.F. eine angemessene Ergän-
zung gewesen, um in geeigneten
Einzelfällen flexibel reagieren zu
können. Man wird jedoch davon
ausgehen können, daß sich die Frage
nach der Einführung einer Voll-
streckungslösung in Zukunft bei al-
len Delikten – nicht nur Sexual-
straftaten – stellen wird.

Birgit Harbeck ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Sank-
tionenrecht und Kriminologie der
Universität Kiel
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Groß Hesepe (ab 15.07.96) liegt in-
zwischen ein Erfahrungswissen über
die Annahmebereitschaft der Maß-
nahmen durch die Zielgruppe der
drogenabhängigen Inhaftierten,
über die Integration der Möglichkeit
des Spritzenaustausches in den Ar-
beitsalltag der Bediensteten und
über vollzugliche Dynamiken seit
Einführung der gesundheitsorien-
tierten Innovation vor.

Bezogen auf die Entwicklung des
Modellprojektes richtete sich das
Erkenntnisinteresse der sozialwis-
senschaftlichen Begleitforschung
an der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg auf alle in den
Praxisprozeß des Modellprojektes
involvierten Statusgruppen der bei-
den Projektanstalten: sowohl Be-
dienstete als auch Projektteilneh-
merInnen und alle anderen Inhaf-
tierten. Die Forschungsziele bezie-
hen sich dabei auf die Beurteilung
folgender Aspekte:
• Machbarkeit, d.h. Durchsetzbar-

keit und Durchführbarkeit der
Maßnahme,

• Akzeptanz seitens aller davon be-
troffenen Personengruppen,

• Effektivität der innovativen Prä-
ventionsmaßnahmen und

• Veränderung von Einstellungen zu
Drogenkonsum und Gesund-
heitsverhalten.
Allgemein läßt sich zum Modell-

projekt sagen, daß eine Machbarkeit
innerhalb der Anstalten und eine
Annahmebereitschaft durch die Be-
diensteten und Inhaftierten in ho-
hem Maße gegeben ist. Sowohl
eine relativ störungsfreie Integrati-
on in den Arbeits- und Haftalltag
belegen diese Aussage als auch die
Entwicklung organisatorischer und
technischer Routinen in den bei-
den Modellanstalten. Festzustellen
ist eine weitgehende Einhaltung
von Regeln der Spritzenumtausch-
projekte durch die Gefangenen,
was mögliche Sanktionen entspre-
chend erübrigte. 

Anonymitätsgesichtspunkte in Be-
zug auf die Projektteilnahme und 
-nutzung werden kontrovers be-
trachtet: Während die Bedienste-
ten eine weitgehend anonyme
Nutzung als gewährleistet ansehen,
werden Defizite in der Anony-
mitätsgewährung seitens der Ge-
fangenen festgestellt. Die Hand-zu-
Hand-Vergabe in Lingen I Abt. Gr.
Hesepe wird diesbezüglich als an-
fälliger beschrieben, was sich in ei-
ner zurückhaltenderen Teilnahme-

bereitschaft gegenüber dem Auto-
matenzugang ausdrückt.

Bei gleichbleibenden Kontroll-
maßnahmen ist es unter der Pro-
jektlaufzeit nicht zu einer Erhö-
hung von Drogenfunden gekom-
men, als Indikator eines offenbar
gleichbleibenden Drogenkonsums.
Die Lockerungspraxis ist durch das
Modellprojekt bislang nicht verän-
dert worden. 

Die Bedeutung begleitender
Präventions- und Informationsan-
gebote muß sehr hoch eingeschätzt
werden. Der Aufbau eines verbes-
serten Gesundheitsbewußtseins er-
fordert eine über die instrumentelle
Seite des Spritzenumtauschprojek-
tes hinausgehende Beschäftigung
mit gesundheitsbezogenen Inhal-
ten und Wissen über Infektionsrisi-
ken. In beiden Anstalten betonen
sowohl die betroffenen Gefange-
nen als auch die Bediensteten die
Wichtigkeit flankierender Präventi-
ons- und Fortbildungsangebote als in-
tegrale Bestandteile des Modellpro-
jektes von Beginn an.

Insgesamt ist festzustellen, daß
die Bereitstellung steriler Spritzen
das soziale Klima in den Anstalten
insofern verändert hat, als eine ver-
änderte Sicht des Problems »Dro-
gen und Drogenabhängigkeit im
Vollzug« wahrgenommen werden
kann: Das Modellprojekt verdeut-
licht Widersprüche im vollzug-
lichen Umgang mit Drogenabhän-
gigen und leitet einen tiefergehen-
den Auseinandersetzungsprozeß
im Spannungsfeld zwischen Kon-
trollauftrag und gesundheitsorien-
tierter Hilfe ein.

In Bezug auf die beiden haupt-
sächlich involvierten Statusgrup-
pen (Bedienstete und InsassInnen
der beiden Anstalten) lassen sich
zum gegenwärtigen Zeitpunkt fol-
gende Ergebnisse festhalten:

Bedienstete

Allgemeine Befürchtungen gegen-
über der Einführung solcher Mo-
dellprojekte in Bezug auf Nadel-
stichverletzungen und Bedrohun-
gen von Bediensteten durch Inhaf-
tierte mit (kontaminierten)
Spritzen lassen sich durch die Er-
gebnisse unserer Untersuchung
nicht bestätigen: Zum einen wur-
den diese Befürchtungen von den
von uns befragten Bediensteten aus
beiden Anstalten nur in einem sehr

D as Modellprojekt »Infektions-
prophylaxe im Niedersächsi-
schen Justizvollzug« hat zum

Ziel, die gesundheitliche Lage der
Inhaftierten in Bezug auf Drogenab-
hängigkeit und virale Infektionen
(HIV und Hepatitis) durch zielgrup-
pengerechte Präventionsmaßnah-
men zu verbessern. Mittels Vergabe
steriler Einwegspritzen und beglei-
tender Informations- und Auf-
klärungsveranstaltungen werden

den intravenös drogenabhängigen
Gefangenen auch in Haft solche in-
fektionsprophylaktischen Angebote
gemacht, die sich außerhalb des Ju-
stizvollzuges als machbar und effek-
tiv in Bezug auf eine Verminderung
von Neuinfektionen erwiesen ha-
ben. Nach einer Laufzeit des Mo-
dellprojektes von 12 Monaten in
der JVA für Frauen Vechta (ab
15.04.96) und von 9 Monaten in
der JVA für Männer Lingen I Abt.

Das Modellprojekt »Infektionsprophylaxe im Niedersäch-
sischen Justizvollzug« will die gesundheitliche Lage drogen-
abhängiger Inhaftierter durch zielgruppenspezifische
Prävention verbessern. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor.

DROGENSUCHT IM STRAFVOLLZUG

Prävention durch
Information

Jutta Jacob/Heiner Stöver
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geringen Umfang geteilt. Zum ande-
ren ereigneten sich im bisherigen
Projektverlauf keine Bedrohungs-
szenarien mit Spritzen und lediglich
Nadelstichverletzungen im medizi-
nischen Bereich an regulär zu ent-
sorgenden Spritzen. Viel stärker be-
fürchten die Bediensteten, daß ihre
Interessen und Bedürfnisse nicht
genügend im Projektverlauf beach-
tet werden könnten. Sowohl die
Machbarkeit als auch die Annahme-
bereitschaft dieser innovativen
Maßnahmen hängen stark von der
Beteiligung und den Partizipations-
möglichkeiten der Bediensteten ab.
Dies kann für beide Anstalten in der
Einführungsphase bestätigt werden:
Die Konzeption und praktische Aus-
führung des Modellprojektes wur-
den in einem gleichberechtigten, of-
fenen und kommunikativen Prozeß,
auch unter Einbezug der betroffe-
nen Gefangenen, gestaltet. 

Damit war eine zentrale Voraus-
setzung geschaffen für eine Integrati-
on des Modellprojektes in den Arbeits-
alltag der Bediensteten in beiden
Anstalten. In Bezug auf die Modell-
praxis kann von einer Normalisie-
rung gesprochen werden. Das Sprit-
zenumtauschprojekt wird als akzep-
tierte »Standardausrüstung« des
Vollzuges wahrgenommen. Sowohl
die Spritzenvergabe über Automa-
ten (Vechta) als auch die Hand-zu-
Hand-Vergabe (Lingen I Abt. Gr.
Hesepe) wird als unauffällig und in
den Arbeitsalltag integriert be-
schrieben. Als Indikatoren einer rei-
bungslosen Umsetzung werden an-
geführt, daß bislang keine besonde-
ren Vorkommnisse oder spektakulä-
re Zwischenfälle und somit auch
kein Konfliktpotential anläßlich der
Modellprojektmaßnahmen zu ver-
zeichnen sind.

Während das Wissen über HIV-
spezifische Themen breit vorhan-
den ist, bestehen bei ihnen Wis-
sensdefizite vor allem im Hinblick
auf das Thema Hepatitis-Übertra-
gungswege. 

InsassInnen

In Bezug auf die Gesamtdauer
vorheriger Haftaufenthalte mit den
entsprechenden sozialen und ge-
sundheitlichen Belastungen der Be-
troffenen ist bei den Frauen eine
Dauer von 16 Monaten zu verzeich-
nen. Bei den Männern ergibt sich
eine deutliche erhöhte Haftbela-

stung von 55 Monaten. Auch die
Dauer der gegenwärtig zu ver-
büßenden Haftstrafe übersteigt bei
Männern die der Frauen um 12 Mo-
nate (22 und 34 Monate).

Die Gesamtdauer der Haftzeit
geht dabei bei weitem den Erfah-
rungen in Einrichtungen stationä-
rer Langzeittherapie und Psychia-
trieinstitutionen, also Hilfeeinrich-
tungen, voraus. Bei den Frauen be-
tragen diese Zeiten 11 Monate (7
und 4 Monate), bei den Männern
22 Monate (11 und 11). 

Der Drogenkonsum »… im Monat
vor Eintritt in die JVA« und »… im
letzten Monat« (d.h. in Haft) zeigt
im Vergleich, daß der Konsum ille-
galer Drogen in der Regel fortge-
setzt wird – wenn auch nicht unge-
brochen – und bei den unterschied-
lichen Drogen zu mehr oder min-
der großen Konsumrückgängen
führt: 75% der Frauen und 94,3%
der Männer konsumierten nach
Haftantritt weiter Heroin, 18,4%
der Frauen und 37,6% der Männer
gebrauchten weiterhin Kokain. Der
Konsum von »Cocktails« (Mi-
schung aus Heroin und Kokain)
ging bei den Frauen am stärksten
zurück (nur 11,5%), während diese
Drogen bei den Männern fast zur
Hälfte weiter benutzt wurden
(47,2%). Benzodiazepine wurden
noch von 73,5% der Frauen und
58,5% der Männer benutzt,
während Barbiturate etwa die Hälfte
der Befragten weiterhin einnahmen
(53,8% der Frauen und 47,2% der
Männer). Der Cannabiskonsum
blieb bei den Männern völlig stabil
und stieg bei den Frauen sogar
leicht an (um 7,5%).

Die Ergebnisse zur Frage nach der
Konsumhäufigkeit (»… im Monat vor
Eintritt in die JVA« und »… im letz-
ten Monat«) zeigen im Vergleich
zum Monat vor Haftantritt insge-
samt einen deutlichen Rückgang
der Konsumhäufigkeit an: von »ein-
und mehrmals täglich« hin zu »ge-
legentlichem« oder »wöchentli-
chem/ häufigem« Konsum. Heroin-
konsum in Haft »ein Mal« oder
»mehrmals täglich« wird von 59,4%
der Männer und 14,7% der Frauen
angegeben; Kokainkonsum von
13,5% der Männer und 3,3% der
Frauen. Benzodiazepine nehmen
8,2% der Frauen ein oder mehrmals
täglich ein und 8,1% der Männer.

Die Ergebnisse zeigen, daß zwar
die typischen Applikationsformen
und -varianten erhalten bleiben, sie

büßen aber zu einem gewissen Teil
ihre Vielfältigkeit ein: Vor allem in-
fektionsriskante Applikationstech-
niken wie der intravenöse Konsum
von Heroin und Kokain bestimmen
die Konsumgewohnheiten seit
Haftantritt, während risikoärmere,
alternative Formen wie »rauchen«
oder »sniefen« abnehmen.

Betrachtet man die Drogenkon-
sumbedingungen und dabei beson-
ders die Hygienevorkehrungen, dann
wird deutlich, daß Situationen von
Spritzentausch und direkter Über-
nahme von Spritzen in Haft (45
Nennungen) entgegen dem Verhal-
ten außerhalb (6 Nennungen) sehr
weit verbreitet sind. Eine gemein-
same Benutzung von Spritzen seit
der Inhaftierung bestätigen 76%

der Frauen und 87% der männli-
chen Insassen; vielfach werden ein
bis drei Tauschpersonen angege-
ben. Auch die Weitergabe selbst ge-
nutzter Spritzen an andere Drogen-
konsumentInnen zeigt, daß 61%
der Insassinnen der JVA Vechta
und 81% der Insassen der JVA Lin-
gen schon einmal eine Spritze wei-
tergegeben haben; der überwiegen-
de Teil tat dies mehr als einmal (an
drei bis sechs Personen). Nach An-
gaben der Befragten liegen die
Gründe für die gemeinsame Benut-
zung in dem Mangel an sterilem
Spritzbesteck, nicht etwa in ver-
muteten subkulturellen Ritualen. 

Bei den Wissensfragen zu HIV/
AIDS-Themen zeigen sich die be-
fragten InsassInnen (n = 98) nicht
wesentlich schlechter informiert,
als die Bediensteten (s.o.) der bei-
den Anstalten und antworten ähn-
lich homogen: Ca. 65% der befrag-
ten Personen kennen die korrekte

Inkubationszeit bis zum Nachweis
von HIV-Antikörpern, 86% wissen,
daß HIV-positiv nicht gleichzeitig
eine AIDS-Erkrankung bedeutet,
90% wissen, daß eine HIV-infizierte
Person ein Leben lang ansteckend
bleibt. 

Die InsassInnen scheinen insge-
samt besser über Transmissionswe-
ge und Krankheitssymptome bei
Hepatitis Bescheid zu wissen, als
die Bediensteten in beiden Anstal-
ten – wenn auch das Wissen noch
erhebliche Defizite aufweist. Dies
ist sicherlich Ausdruck der großen
Betroffenheit und der damit ver-
bundenen Beschäftigung mit die-
sen Themen.

Für die Gefahr einer Hepatitisin-
fektion wird aus Sicht der InsassIn-

nen überwiegend der »Spritzen-
tausch« verantwortlich gemacht;
erst in zweiter Linie werden das
»enge Zusammenleben« und die
»hygienischen Verhältnisse« ge-
nannt.

Jutta Jacob, Psychologin, und Dr. Hei-
ner Stöver, Sozialwissenschaftler, sind
wissenschaftliche Mitarbeiter 
am Institut für Politikwissenschaften
der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg
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Detaillierte Informationen über den
Projektverlauf können den beiden bis-
her erschienenen (allerdings kosten-
pflichtigen) Eröffnungs- und Zwi-
schenberichten entnommen werden. 

Bezug über: 
Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg, BIS-Verlag, Postf. 2541,
26015 Oldenburg, Tel.: 0441/7982261
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